
AGB Dienstleistungen der Brehm & Presch Marina GbR (folgend „ Anbieter“ genannt)


Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Erbringung von Leistungen auf 

dienstvertraglicher Basis im Werft-Bereich – Geschäftskunden/Privatkunden –


1. Allgemeines


1.1 Der Anbieter erbringt sämtliche Leistungen ausschließlich unter Zugrundelegung dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). AGB des Kunden finden, auch wenn der Anbieter nicht ausdrücklich 

widersprochen hat, keine Anwendung.


1.2 Die Annahme der Leistungen durch den Kunden gilt als Anerkennung dieser AGB. Die AGB können bei 

Auftragserteilung angefordert oder auf der Webseite des Anbieters eingesehen 

werden. (https://marina-alter-hafen.de/agb/)


2. Angebote und Preise


2.1 Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch schriftlichen Auftrag und der Bestätigung des 

Anbieters zustande. Erfolgt die Leistung durch den Anbieter, ohne dass dem Kunden vorher eine Auftragsbestätigung 
zuging, so kommt der Vertrag mit Beginn der Ausführung der Leistung zustande.


2.2 Die Leistung erfolgt zu den Preisen und besonderen Bedingungen des jeweiligen 

Werftvertrages ggf. der Checkliste Werftarbeiten. Die darin genannten Preise sind verbindlich.


2.3 Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, verstehen sich die Preise „Brutto!, 

inklusive der jeweils gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer von z.Z. 19%.


3. Termine und Fristen


3.1 Termine und Fristen sind verbindlich, wenn sie vom Anbieter und dem Kunden im Einzelfall schriftlich als verbindlich 
vereinbart worden sind. Die Leistungsfrist beginnt soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, mit Vertragsschluss 
bzw. Absendung der Auftragsbestätigung.

Die Vereinbarung eines festen Leistungstermins steht unter dem Vorbehalt, dass der Anbieter 

seinerseits die für ihn notwendigen Leistungen und Ersatzteile seiner jeweiligen Vorlieferanten 

rechtzeitig und vertragsgemäß erhält.


3.2 Ist die Nichteinhaltung einer bestimmten Leistungszeit auf Ereignisse zurückzuführen, die der Anbieter nicht zu 

vertreten hat (einschließlich Nichtverfügbarkeit von Ersatzteilen, gestörte Lieferketten, Streik oder Aussperrungen) 

verschieben sich die Leistungstermine um die Dauer der Störung einschließlich einer angemessenen Anlaufphase.


4. Dienstleistung/Vertragsgegenstand


4.1 Inhalt/Beschaffenheit und Umfang der vom Anbieter geschuldeten Leistungen ergeben sich, soweit im Einzelfall 
nichts anderes vereinbart ist, aus dem jeweiligen Werftvertrag ggf. nebst Leistungsschein. 

Werkvertragliche Leistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages. 

Die Projekt- und Erfolgsverantwortung trägt der Kunde. Der Anbieter erbringt die Dienstleistung nach den 

Grundsätzen der ordnungsgemäßen Berufsausübung.


4.2 Der Vertragsgegenstand kann in einer einmaligen, auch in Teilen zu erbringenden Leistung 

bestehen oder auf Dauer angelegt sein.


5. Durchführung der Dienstleistung


5.1 Ort der Leistungserbringung ist soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, der Sitz des Anbieters.


5.2 Die mit der Durchführung der Leistung befassten Mitarbeiter des Anbieters werden von 

diesem ausgesucht. Der Kunde hat keinen Anspruch auf die Leistungserbringung durch 

bestimmte Mitarbeiter des Anbieters. Bei der Auswahl wird der Anbieter die Interessen des Kunden 

angemessen berücksichtigen. Der Anbieter erbringt die Leistungen durch Personal, das für die 

Erbringung der vereinbarten Leistungen qualifiziert ist.


https://marina-alter-hafen.de/agb/


5.3 Der Anbieter bestimmt – nach Maßgabe des Vertragsgegenstandes - die Art und Weise der Leistungserbringung.


5.4 Der Kunde ist gegenüber dem Anbieter bzw. den mit der Leistungserbringung befassten 

Mitarbeitern des Anbieters, nicht weisungsbefugt.


5.5 Sofern der Anbieter die Ergebnisse der Dienstleistung schriftlich darzustellen hat, ist nur die schriftliche Darstellung 
maßgebend.


6. Pflichten des Kunden


6.1 Der Kunde benennt dem Anbieter einen fachkundigen Ansprechpartner, der während der Durchführung des 

Vertrages für den Kunden verbindliche Entscheidungen treffen kann. Dieser hat für den Austausch notwendiger 

Informationen zur Verfügung zu stehen und bei den für die Vertragsdurchführung notwendigen Entscheidungen 

mitzuwirken. Erforderliche Entscheidungen des Kunden sind vom Ansprechpartner unverzüglich herbeizuführen und von 
den Parteien im unmittelbaren Anschluss gemeinsam schriftlich zu dokumentieren.


6.2 Der Kunde trägt Sorge dafür, dass dem Anbieter die für die Erbringung der Leistung 

notwendigen Unterlagen, Informationen usw. soweit diese nicht vom Anbieter geschuldet sind, 

vollständig, richtig, rechtzeitig und kostenfrei zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus sorgt der Kunde für deren Aktualisierung. Der Anbieter darf, außer soweit er 

Gegenteiliges erkennt oder erkennen muss, von der Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Unterlagen, Informationen 
usw.


7. Vergütung, Zahlungen, Aufrechnung und Zurückbehaltung


7.1 Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen grundsätzlich innerhalb 

von 7 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug fällig.


7.2 Gleicht der Kunde eine Forderung zum vereinbarten Fälligkeitstermin ganz oder teilweise nicht aus, ist der Anbieter 
berechtigt, getroffene Skonto- Vereinbarungen sowie Vereinbarungen über Zahlungsziele, für alle zu diesem Zeitpunkt 
offenen Forderungen zu widerrufen und diese sofort fällig zu stellen. Der Anbieter ist ferner berechtigt weitere 

Leistungen nur gegen Vorkasse oder eine Sicherheit in Form einer Erfüllungsbürgschaft eines in der 

Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers vorzunehmen.


7.3 Eine Zahlung gilt erst dann als geleistet, wenn sie auf einem der Bankkonten des Anbieters gutgeschrieben ist.


7.4 Bei Verzug ist der Anbieter berechtigt Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz zu verlangen. Das Recht des Anbieters einen höheren Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt.


7.5 Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 

aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrecht durch den Kunden, 
mit einem Gegenrecht, das nicht auf einem Recht aus dem diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde 

liegenden Vertrag beruht, ist ausgeschlossen.


7.6 Hat der Anbieter eine nicht vertragsgemäße Leistung zu vertreten und gelingt ihm die Erbringung der 

vertragsgemäßen Leistung auch innerhalb der vom Kunden gesetzten Nachfrist aus von ihm zu vertretenden Gründen 
nicht, so ist der Kunde berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.


7.7 Im Fall einer Kündigung gem. Ziffer 7.6 hat der Anbieter Anspruch auf Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der 
Kündigung erbrachten Leistungen. Der Anspruch entfällt, für solche Leistungen, in Bezug auf welche der Kunde 

innerhalb von 2 Wochen nach dem Zugang der Kündigungserklärung qualifiziert darlegt, dass sie für Ihn nicht nutzbar 
und ohne Interesse sind.


7.8 Hat der Anbieter eine nicht vertragsgemäße Leistung nicht zu vertreten, wird er dem Kunden im Rahmen seiner 
Möglichkeiten deren vertragsgemäße Erbringung anbieten. Nimmt der Kunde dieses Angebot an, kann der Anbieter 
damit verbundenen Aufwand und nachgewiesene Kosten geltend machen.


7.9 Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden wegen Leistungsstörungen beträgt ein Jahr ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn. Die gesetzlichen Fristen bleiben unberührt, bei einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, insbesondere seiner 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, bei Arglist sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit.




8. Haftung


8.1 Der Anbieter haftet auf Schadensersatz

- für die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden,

- nach dem Dienstleistungsgesetz und

- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der

Gesundheit, die der Anbieter, seine gesetzlichen Vertreter oder

Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben.


8.2 Der Anbieter haftet bei leichter Fahrlässigkeit, soweit er oder seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
eine wesentliche Vertragspflicht (sog. Kardinalpflicht) verletzt haben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht bzw. deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

Im Übrigen ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

Soweit der Anbieter für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung bei Sach- und Vermögensschäden auf den 

vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die Haftung für sonstige, entfernte Folgeschäden ist 

ausgeschlossen. Für einen einzelnen Schadensfall wird die Haftung auf den Vertragswert begrenzt.


9. Verschiedenes


9.1 Änderungen und Ergänzungen sämtlicher zwischen den Parteien geschlossener Verträge 

sollen nur schriftlich vereinbart werden. Mündliche Absprachen gelten nur, wenn sie binnen sieben Tagen schriftlich 
durch den Anbieter bestätigt werden. 

Auch eine E-Mail genügt dem Schriftform- Erfordernis.


9.2 Der Anbieter und der Kunde sind verpflichtet über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie über sonstige als 
vertraulich bezeichnete Informationen, die im Zusammenhang mit ihrem Vertragsverhältnis bzw. der daraus 

resultierenden Vertragsbeziehung bekannt werden, Stillschweigen zu wahren. Die Weitergabe solcher Informationen an 
Personen, die nicht an dem Abschluss, der Durchführung oder der Abwicklung des Vertragsverhältnisses beteiligt sind, 
darf nur mit schriftlicher Einwilligung des Vertragspartners erfolgen. 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet diese Verpflichtung nach Ablauf von fünf Jahren ab Bekanntwerden der je-
weiligen Information, nicht jedoch vor Beendigung eines zwischen dem Anbieter und dem Kunden 

bestehenden Vertragsverhältnisses.

Die Vertragspartner werden diese Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern und eventuell eingesetzten Dritten auferlegen.


9.3 Sämtliche Vertragsverhältnisse der Parteien unterliegen ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland.


10. Erfüllungsort und Gerichtsstand


10.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen der Parteien ist der Sitz des Anbieters. 

- Amtsgericht Zehdenick ; Landgericht Oranienburg


